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VORWORT DES REDAKTORS

Das Militärgesetz auf dem Prüfstand

Die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz
über die Armee und Militärverwaltung endete Mitte
Februar. Seit der ersten Ankündigung der
Zielvorstellungen durch Bundesrat Kaspar Villiger vor
vier Jahren wurde beim Projekt «Armee 95» eine
beispielhafte Arbeit geleistet. Die rollende Planung
mit den Zwischenentscheiden bis in die subtilen
Verästelungen unseres Milizsystems hinein zeugen

von einem guten Management. Als
«Zuschauer» hatte ich manchmal den Eindruck, die
Armeereform sause als Städteschnellzug vorbei.
Ich fragte mich dabei, ob ein Bummelzug mit Halt
an allen Stationen nicht ein besseres, breiter
abgestütztes Verfahren gewesen wäre? Die breite
Zustimmung des Parlamentes zum Armeeleitbild
im vergangenen Jahr mag eine gute Voraussetzung

für das Gelingen der gesetzlichen Grundlagen

sein.

Die andauernden Versuche einiger sozialdemokratischer

Unsicherheitspolitiker und die dicht
aufeinander folgenden Initiativen zur ratenweisen
Armeeabschaffung lassen aber für das Militärgesetz

nichts Gutes erwarten. Ein Referendum von
links gilt schon fast als sicher. Auch besorgte Bürger,

die davon überzeugt sind, dass die «Armee
95» kein taugliches Instrument der militärischen
Landesverteidigung sei, könnten ihre Unterschrift
geben. Diese unheilige Allianz könnte das Gesetz
bei einer Volksabstimmung zu Fall bringen. Hand
aufs Herz, was würden wir mit dem riesigen
Scherbenhaufen anfangen? Viel Gezänk und
Schuldzuweisungen wären bei der Trauer um die beerdigte
Armee mit dabei. Es ist den Gestaltern des
Militärgesetzes und den politischen Entscheidungsträgern

zu empfehlen, das Gebäude dort noch zu
verstärken, wo die Wehrmauern als zu schwach
empfunden werden. Dazu gehören die auch im
«Schweizer Soldat» wiederholt gemachten Vorbehalte

zu den Fragen der Führung, Erziehung,
Disziplin und Ausbildungszeit. Das neue Dienstreglement

muss dabei mit einbezogen werden.

Zeitgemäss finde ich es, dass der Bundesrat im
Militärgesetz mehr Kompetenzen für Änderungen
bei der Führung, Ausbildung, Dienstdauer und bei
der Organisation der Armee erhält. Damit kann auf
innen- oder aussenpolitische Entwicklungen
unserer Sicherheit flexibel geantwortet werden. Das
setzt aber Führungsstärke beim Bundesrat voraus
und erheischt von der Kommission für Militärische
Landesverteidigung (KML), dass sie ihre militärischen

Überlegungen nicht politischen Erwägungen
opfert. Erfreulich ist es, dass im Gesetz

politisch brisante, aber für unser Land und die Miliz
lebenwichtige Themen wie zB Ordnungsdienst,
Verpflichtung zur Übernahme eines Grades oder

Funktion sowie die Benützung von Privatgrund für
militärische Übungen einbezogen sind.

Gesamtheitlich vermisse ich im Militärgesetz den
Geist einer starken Armee. Der Artikel 45 ist ein
Beispiel für die vielen «kann» oder «In der Regel».
Darin steht, dass nicht geleisteter, nicht bestandener

oder versäumter Dienst in der Regel nachzuholen

ist. Wer ist bei diesem «Gummiartikel»
zuständig, über die Ausnahme von der Regel zu
befinden? Gerade absurd finde ich es, sich in diesem
Gesetz auf die Höchstzahl von 40 Waffenplätzen
zu beschränken. Die Anträge einiger militärischer
Verbände, die Gradstruktur der Unteroffiziere zu
verbessern, wurde nur bei der Schaffung eines
Stabsadjutanten berücksichtigt. Der oft als
Stellvertreter des Zugführers eingesetzte Wachtmeister

erhält keine zusätzliche Ausbildung. Die
Ausbildung der Unteroffiziere wird vernachlässigt,
weil für sie in den Zwischenjahren der
Wiederholungskurse keine militärische Schulung vorgesehen

ist. Man zählt offenbar nur auf einen freiwilligen

Einsatz an besonderen Ausbildungstagen.
Schade, dass man die Chance, die Stellung der
Unteroffiziere zu verbessern, nicht ergreifen will.
Das Kapitel über die ausserdienstliche Tätigkeit ist
sehr mager ausgefallen. Es gälte nämlich, neben
der militärischen Ausbildung auch die sportliche
Ertüchtigung und die Förderung der Wehrbereitschaft

zu unterstützen. Mit der kürzlich erfolgten
37prozentigen Kürzung des Beitrages an den
Schweizerischen Unteroffiziersverband offenbart
sich bereits die entsprechende negative Tendenz.
Es ist mir selbst als aktiver Schütze schwer
verständlich, warum der Bund nur das Schiesswesen
ausser Dienst «insbesondere» unterstützen will.

Das Militärgesetz fundiert auf der Vorgabe, dass
bei der «Armee 95» 400 000 Soldaten in den
militärischen Formationen eingeteilt sind. Mit der
notwendigen Erneuerung von Ausrüstung und
Bewaffnung stellt sich die Frage, ob die gegenwärtig
verfügbaren finanziellen Mittel noch im
verantwortbaren Rahmen liegen. Die sparbedingten
Rückstellungen der modernen Ausbildungsanlagen

werden die Motivation der Truppe negativ
beeinflussen. Darum muss von den bürgerlichen
Politikern erwartet werden, dass sie sich ganz
kompromisslos dem rädchenweisen Abschneiden der
Gelder für die Armee entgegenstellen, wählt doch
der Bundesrat bei der gegenwärtigen Finanzmisere

immer wieder die bequemste Lösung, nämlich
das Budget für die Landesverteidigung zu kürzen.
Statt abzuspecken, ohne Muskeln zu verlieren,
wird der Muskelschwund als tödliche Krankheit
bei der Armee akzeptiert.

Edwin Hofstetter
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